
Analyse IB-2026-0018
Auftragsannahme 02.04.2026

Auftragsabschluss 20.04.2026

Auftraggeber Fa. Zitt - Transporte Erdbau GmbH Co KG
Engetalstraße 21
6673 Grän

Auftragnehmer Ingenieurbüro Hauser Weiskopf OG
Herzog-Friedrich-Strasse 33/1
6500 Landeck

Probennahme Nievelt Labor GmbH
Lorettostraße 26
6060 Hall in Tirol

Analytik Nievelt Labor GmbH
Lorettostraße 26
6060 Hall in Tirol

Prüfumfang RM 0/63, U7, U-A
2.200 t

Prüfergebnis Recyclingbaustoff: RM II 0/63, U7, U-A
Produktionsstätte: ZWL Grän

Hersteller: Zitt Transporte Erdbau GmbH Co KG

Schlüsselnummer: 31490
Bei der Art des Materials handelt es sich um Recycliertes
gebrochenes Mischgranulat aus Beton und/oder Asphalt sowie
Gestein (max. 50 %) bezeichnet als RM. Die von der EN
13242, der ÖNORM B3132, der ÖNORM B3140, der RVS
08.15.01 und der Recycling-Baustoffverordnung idgF.
vorgegebenen bautechnischen und umweltanalytischen
Anforderungen sind erfüllt. Der vorgegebene Sieblinienbereich
wird eingehalten. Die entnommene Probe aus der
angegebenen Produktionsstätte entspricht nach den o.a.
Normen den bautechnischen Anforderungen der Güteklasse II
für Recycliertes gebrochenes Mischgranulat aus Beton
und/oder Asphalt sowie Gestein (max. 50 %) bezeichnet als
RM. Die umweltanalytische Untersuchung hat ergeben, dass
der überprüfte Recycling-Baustoff gemäß der
Recycling-Baustoffverordnung idgF. der angegebenen
Qualitätsklasse entspricht.



 

 

Anwendungsmöglichkeiten:
Aufgrund der Güte- und Qualitätsklasse des vorliegenden
Recyclingmaterials ergeben sich folgende
Anwendungsmöglichkeiten:

. für untere ungebundene Tragschichten im Straßenbau,

. für ungebundene Tragschichten

. für mit Bindemittel stabilisierten Tragschichten

Die entsprechenden Einsatzgebiebte bzw.
Verwendungsverbote sind den beiliegenden Dokumenten zu
entnehmen.

Prüfbericht Nr.: P2012-26-18

Beilagen - Typenblatt
- Prüfbericht
- Beilage zu Prüfbericht

Mag. (FH) Claudio Hauser



Handelsname: 
 

RMH III 0/63, U7, 
U-A 
 
lt. EN 13242, der ÖNORM B3132, 
ÖNORM B 3140, RVS 08.15.01 und 
der Recycling-Baustoffverordnung 
idgF. 

 

Hersteller: 

Fa. Zitt - Transporte und  
Erdbau GmbH & CoKG 
Engetalstraße 21 
6673 Grän 

Produktionsstätte: ZWL Grän / Engetal 

Status gem. RBVO: Recycling-Baustoff-Produkt 

Ausgangsmaterialien: Bauschutt 

Schlüsselnummer: 31490 

Anwendungsbeispiele: 
lt. Güteklasse 

. zB für mit Bindemittel stabilisierten Tragschichten 

. Schüttmaterialien für Straßenbau,  

. Schüttmaterialien für Parkplätze,  

. Schüttmaterialien für Lärmschutzwälle,  

. Schüttmaterialien für Auffüllungen,  

. Schüttmaterialien für Künettenverfüllungen,  

. Schüttmaterialien für Untergrundverbesserungen 

Anwendungsbeispiele: 
lt. Qualitätsklasse 

Die Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gem. § 
13 RBVO gelten nicht für Recylcing-Baustoff-
Produkte.  

Konformitätserklärung: 

Hiermit bestätigt der Hersteller des 
Recyclingbaustoffes entsprechend den Vorgaben des 
§ 15 RBVO (idgF) die Durchführung der 
Qualitätssicherung gemäß   § 10 RBVO durchgeführt 
und die Grenzwerte der Qualitätsklasse U-A 
eingehaltet zu haben (Details können aus der 
Leistungserklärung entnommen werden).  

Externe 
Qualitätssicherung: 

 

Prüfbericht Nummer: P2012-26-18 vom 20.04.2026 

 

0988-CPR-0966 







































 

 
  

Beilage zum Prüfbericht 
 

 

 

Herzog-Friedrich-Str. 33 / 1 

6500 Landeck 

(t) +43-(0)5442-62308 

(f) +43-(0)5442-62308-20 

info@hauser-weiskopf.at 

www.hauser-weiskopf.at 
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1. Auftragsbeschreibung 
 

Zwischen der Ingenieurbüro Hauser Weiskopf OG, Herzog-Friedrich-Str. 33 / 1, 6500 

Landeck und dem Auftraggeber wurde ein Vertrag über die Installation und 

Evaluierung eines Qualitätssicherungssystems abgeschlossen. Gegenstand des 

vorliegenden Befundes ist die im QS – System vorgeschriebene Deklarationsprüfung 

/ Erstprüfung bzw. die vorgeschriebene Fremdüberwachung der hergestellten 

Produkte. 

2. Materialbezeichnungen und Klassifizierungen 
 

2.1. Materialbezeichnungen  
 

Beispielhafte Materialbezeichnung: RA III 0/16 U10, U-A 

 

RA  Recycliertes gebrochenes Asphaltgranulat 

RB  Recycliertes gebrochenes Betongranulat 

RAB Recycliertes gebrochenes Beton-Asphalt Mischgranulat 

RM  Recycliertes gebrochenes Mischgranulat aus Beton und/oder Asphalt  

und Gestein  (Gesteinsanteil maximal 50 M%) 

RG  Recycliertes gebrochenes Mischgranulat aus Beton und/oder Asphalt  

und Gestein  (Gesteinsanteil mindestens 50 M%) 

RMH Recyclierte mineralische Hochbaurestmassen (z.B. recycliertes  

gebrochenes Granulat aus Beton, Mauerwerk und natürlichem 

Gestein) 

RS  Recycling-Sand aus recyclierten mineralischen Hochbaurestmassen 

RZ  Recyclierter Ziegelsand; Recyclierter Ziegelsplitt 

RHZ Recyclierter Hochbauziegelsand; Recyclierter Hochbauziegelsplitt 

RH  Recyclierter Hochbausand; Recyclierter Hochbausplitt 
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2.2. Bautechnische Klassifizierung – Güteklassen 
 

Güteklasse S 

Frostsichere und frostbeständige Recycling –Baustoffe mit erhöhtem Widerstand 

gegen Zertrümmerung; Anwendungsbeispiel: für obere und untere ungebundene 

Tragschichten im Straßenbau sowie zur Erzeugung von hydraulisch oder bituminös 

gebundene Tragschichten. 

Güteklasse I 

Frostsichere und frostbeständige Baustoffe; Anwendungsbeispiel: für obere und 

untere ungebundene Tragschichten im Straßenbau. 

Güteklasse II 

Frostsichere und frostbeständige Baustoffe; Anwendungsbeispiel: für unter 

ungebundene Tragschichten im Straßenbau. 

Güteklasse III,IV 

Anwendungsbeispiel: Baustoffe für land- und forstwirtschaftlichen Straßenbau, 

Parkplätze, Lärmschutzwälle, Auffüllungen, Künettenverfüllungen, 

Untergrundverbesserungen. 

 

2.3. Klassifizierung nach Umweltverträglichkeit – Einstufung 
für die Recyclingbaustoffe nach BAWP 2023: 

 

Vorgaben zur ungebundenen Verwertung  

Recycling-Baustoffe der Qualitätsklassen A1, A2, A2-G und BA dürfen ungebunden 

oder zur Herstellung von Beton unter der Festigkeitsklasse C 12/15 oder bei der 

Festigkeitsklasse C 8/10 unter der Expositionsklasse XC1 gemäß ÖNORMB4710-

1 „Beton-Teil 1: Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitätsnachweis 

– Regeln zur Umsetzung der ÖNORMEN 206-1 für Normal- und Schwerbeton“, 

ausgegeben am 1. Oktober 2007, für bautechnische Zwecke mit folgenden 

Einschränkungen verwendet werden:  

• Verwendung nur bei bautechnischen Maßnahmen im unbedingt erforderlichen 

Ausmaß 

• eine ungebundene Verwertung für Recycling-Baustoffe der Qualitätsklassen 

A1, A2 und BA darf nicht im oder unmittelbar über dem Grundwasser erfolgen. 

• für eine ungebundene Verwertung von Recycling-Baustoffen der 

Qualitätsklasse BA gelten dieselben Vorgaben wie für die Verwendung von 

Material der Qualitätsklasse BA für Erdbaumaßnahmen oder Rekultivierungen 

(Kapitel 4.7.3 BAWP 2023) 
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Vorgaben zur gebundenen Verwertung 

Recycling-Baustoffe der Qualitätsklasse A1, A2, A2-G, BA oder IN dürfen zur 

Herstellung von Beton ab (inklusive) der Festigkeitsklasse C12/15 oder bei der 

Festigkeitsklasse C8/10 ab (inklusive) der Expositionsklasse XC1 und zur 

Herstellung von Asphaltmischgut verwendet werden. Für den hergestellten Beton 

sowie das Asphaltmischgut gelten keine Anwendungsbeschränkungen. 

Vorgaben zur Herstellung von Recycling-Baustoffen durch Zumischung von 

weniger als 50 % mineralischen Baurestmassen oder Primärrohstoffen  

Sollen im Zuge der Herstellung von Recycling-Baustoffen zur technischen 

Verbesserung (z.B. Verbesserung der Korngrößenverteilung) Baurestmassen im 

untergeordneten Ausmaß (< 50%) zugegeben werden, ist dies nur mit bereits zuvor 

qualitätsgesichertem Material der Qualitätsklasse U-A gemäß Recycling-

Baustoffverordnung zulässig. Auch das für die Zugabe vorgesehene 

Aushubmaterial muss bereits gemäß Kapitel 4.78 grundlegend charakterisiert und 

bei Einhaltung aller Grenzwerte – einer Qualitätsklasse A1, A2-, A2-G, BA oder IN 

zugeordnet worden sein. 

Bei Zugabe von Material der Qualitätsklasse U-A (oder einem beliebigen Anteil 

eines Primärrohstoff) erhält der hergestellte Recycling-Baustoff die Qualitätsklasse 

des zuvor grundlegend charakterisierten Aushubmaterials (A1, A2, A2-G, BA oder 

IN).  

Eine Zuordnung des hergestellten Recycling-Baustoffs zu anderen als der ur- 

sprünglichen Qualitätsklassen des Aushubmaterials auch auf Basis einer 

chemischen Untersuchung ist nicht zulässig. 

 

Einsatzbereiche und Qualitätsklassen für Recycling-Baustoffe 

Die folgende Tabelle fasst die Einsatzbereiche abhängig von der jeweiligen 

Qualitätsklasse für Recycling-Baustoffe gemäß diesem Kapitel zusammen: 

 
(® Bundesabfallwirtschaftsplan 2023, BMNT) 
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2.4. Klassifizierung nach Umweltverträglichkeit – 
Qualitätsklassen Recyclingbaustoffe gem. der Recycling-
Baustoffverordnung (RBVO) idgF: 
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